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Satzung zur Änderung der
Satzung der Sparkasse

Gera-Greiz
vom 20.April 2001

Die Satzung der Sparkasse Gera-Greiz
vom 20. April 2001 - gültig ab 8. Juli
2001 - wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:

"§ 3
Trägerschaft und Haftung

(1) Träger der Sparkasse sind die
Stadt Gera und der Landkreis Greiz.

(2) Die Träger unterstützen die Spar-
kasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
mit der Maßgabe, dass ein Anspruch
der Sparkasse gegen die Träger oder
eine sonstige Verpflichtung der Träger,
der Sparkasse Mittel zur Verfügung zu
stellen, nicht besteht.

(3) Die Sparkasse haftet für ihre Ver-
bindlichkeiten mit ihrem gesamten
Vermögen. Die Träger der Sparkasse
haften nicht für deren Verbindlichkei-
ten.“

2. In § 6 Absatz 2 Satz 5 wird das Wort
"Gewährträgers" durch das Wort "Trä-
gers" und in Abs. 3 Sätze 1 und 2
wird das Wort "Gewährträger" jeweils
durch das Wort "Träger" ersetzt.

3.In § 8 Satz 2 werden nach den Wor-
ten "mit Sitz und Stimme" die Worte
"sowie Stellvertreter für den Ver
hinderungsfall" eingefügt.

4. In § 9 werden die Worte "§ 3 Abs. 2
Satz 4" durch die Worte "§ 11 Abs. 4 2.
Halbsatz" sowie das Wort "Gewähr
träger" durch das Wort "Träger" er-
setzt."

5. Es wird folgender § 11 eingefügt:

"§ 11 Haftung der Träger ab dem 19.
Juli 2005

(1) Die Träger der Sparkasse am 18.
Juli 2005 haften für die Erfüllung sämt-
licher zu diesem Zeitpunkt bestehen-
den Verbindlichkeiten. Für solche Ver-
bindlichkeiten, die bis zum 18. Juli
2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich
unbegrenzt, für danach bis zum 18.
Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten
nur, wenn deren Laufzeit nicht über
den 31. Dezember 2015 hinausgeht.

(2) Die Träger werden ihren Verpflich-
tungen aus der Gewährträgerhaftung
gegenüber den Gläubigern der bis zum
18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlich-
keiten umgehend nachkommen, so-
bald sie bei deren Fälligkeit ordnungs-
gemäß und schriftlich festgestellt ha-
ben, dass die Gläubiger dieser Ver-
bindlichkeiten aus dem Vermögen der
Sparkasse nicht befriedigt werden
können.

(3) Verpflichtungen der Sparkasse auf-
grund eigener Gewährträgerhaftung
oder vergleichbarer Haftungszu
sagen oder einer durch die Mitglied-
schaft im Sparkassen- und Girover-
band Hessen-Thüringen als Gewähr
träger vermittelten Haftung sind ver-
einbart und fällig im Sinne der Absätze
1 und 2 in dem gleichen Zeitpunkt, wie
die durch eine solche Haftung gesi-
cherte Verbindlichkeit.

(4) Die Träger haften als Gesamt-
schuldner, im Innenverhältnis haftet die
kreisfreie Stadt Gera zu 50 vom Hun-
dert und der Landkreis Greiz zu 50
vom Hundert.
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(5) Verbindlichkeiten der Sparkasse
aus der Begebung von Genussrechts-
kapital und der Hereinnahme von stil-
len Einlagen der Sparkasse sind von
der Haftung der Träger nach Absatz 1
ausgeschlossen."

6. § 11 wird § 12. In Abs. 1 wird das
Wort "Gewährträger" durch das Wort
"Träger" ersetzt.

7. § 12 wird § 13.

8. Inkrafttreten

a) Ziffer 3 dieser Satzung tritt einen
Tag nach ihrer letzten Bekanntma-
chung in Kraft.

b) Im Übrigen tritt diese Satzung am
19. Juli 2005 in Kraft.

Gera, den 28.02.2003

Rauch Schweinsburg
Oberbürger- Landrat
meister

- Siegel - - Siegel -

Verordnung

über das Offenhalten der Verkaufs-
stellen aus besonderem Anlass für

die Gemeinde
Langenwolschendorf

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs.
1 des Gesetzes über den Laden-
schluss (LadSchlG) vom 28. November
1956 (BGBl. I S. 875), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom
30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186) und des
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c der Thü-
ringer Verordnung zur Regelung von
Zuständigkeiten und zur Übertragung
von Ermächtigungen auf dem Gebiet
des Arbeitsschutzes vom 11. Januar
1993 (GVBl. S. 111), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 10. Dezember
1999 (GVBl. S. 632) wird für die Ge-
meinde Langenwolschendorf verord-
net:

§ 1

In der Gemeinde Langenwolschendorf
dürfen die Verkaufstellen der Heinrich
–Wobst – Straße (Gewerbegebiet) an
folgenden Tagen über den Rahmen
der in § 3 Abs. 1 des Ladenschlussge-
setzes bestimmten Schließzeiten hin-
aus zu folgender Zeit öffnen:

1. Frühlingsfest
Sonntag, 23. März 2003
von 13.00 - 18.00 Uhr

Herbstfest
Sonntag, 28. September 2003
von 13.00 – 18.00 Uhr

2. Maifest
 - Samstag, 03. Mai 2003

bis  19.00 Uhr
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§ 2

Verkaufsstellen, welche von der Re-
gelung des § 1 Nr. 1 Gebrauch ma-
chen, müssen jeweils am Sonnabend,
den 22. März und 27. September 2003
ab 14.00 Uhr geschlossen werden.

§ 3

Zuwiderhandlungen gegen diese Ver-
ordnung sind Ordnungswidrigkeiten im
Sinne des § 24 Ladenschlussgesetz
und können mit Bußgeld bis zu 500,00
€ geahndet werden.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Greiz, den 13.03.2003

Im Auftrag
gez. Eigenrauch   - Siegel -

Hinweis:

Inhaber von Verkaufsstellen, die von
dieser Verordnung Gebrauch machen,
sind im Falle der Beschäftigung von
Arbeitnehmern an einem Sonn- oder
Feiertag verpflichtet, diesen Frei-
zeitausgleich gemäß § 17 Abs. 3 La-
denschlussgesetz (LadSchlG) bzw. §
11 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zu
gewähren. Arbeitszeiten, die über die
zulässige Zeit nach § 3 Satz 1 ArbZG
hinausgehen, sind entsprechend Satz
2 der gleichen Rechtsnorm auszuglei-
chen.

Dieser Hinweis ist nicht Bestandteil
dieser Verordnung.

Satzung für die Benutzung
der öffentlichen

Entwässerungseinrichtung
des Zweckverbandes

Trinkwasserversorgung
und Abwasserbeseitigung

Weiße Elster - Greiz
(TAWEG)

(Entwässerungssatzung - EWS)

vom 03.03.2003

Die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes TAWEG hat aufgrund
der §§ 20 Abs. 2, 23 Abs. 1 S. 1 des
Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (ThürKGG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290 ff.)
i.V.m. § 19 Abs. 1 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) vom 14. April
1998 (GVBl. S. 73 ff.) in ihrer Sitzung
vom 16.01.2003 die folgende Satzung
für die Benutzung der öffentlichen
Entwässerungseinrichtung des Zweck-
verbandes Trinkwasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Weiße Elster -
Greiz (TAWEG) beschlossen:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband betreibt zur Ab-
wasserbeseitigung eine öffentliche Ein-
richtung (Entwässerungseinrichtung).

(2) Die Entwässerungseinrichtung
umfasst die leitungsgebundene Ent-
wässerungsanlage und die Fäkal-
schlammentsorgung. Art und Umfang
der Entwässerungseinrichtung be-
stimmt der Zweckverband.

(3) Zur Entwässerungsanlage des
Zweckverbandes gehören auch die
Grundstücksanschlüsse, soweit sie
sich im öffentlichen Straßenkörper be-
finden.
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§ 2
Grundstücksbegriff,

Grundstückseigentümer

(1) Grundstücke im Sinne dieser Sat-
zung sind abgegrenzte Teile der Erd-
oberfläche, die im Bestandsverzeichnis
eines Grundbuchblattes unter einer
besonderen Nummer eingetragen sind.
Mehrere Grundstücke oder Teile von
Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechts stellen ein Grundstück im
Sinne dieser Satzung dar, wenn sie
wegen verbindlicher planerischer Fest-
stellung oder tatsächlicher Gelände-
verhältnisse nur in dieser Form baulich
oder gewerblich nutzbar sind, diese
Grundstücke oder Grundstücksteile
aneinander angrenzen und die Eigen-
tumsverhältnisse insoweit identisch
sind.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für
die Grundstückseigentümer gelten
auch für Erbbauberechtigte und Inha-
ber eines dinglichen Nutzungsrechtes
im Sinne des Artikels 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (EGBGB). Von mehreren
dinglich am Grundstück Berechtigten
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie
haften als Gesamtschuldner. § 2 Abs.
3 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) bleibt unberührt.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die
nachstehenden Begriffe folgende Be-
deutung:

Abwasser ist Wasser, das durch
häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch
verunreinigt oder sonst in seinen Ei-
genschaften verändert ist oder das von
Niederschlägen aus dem Bereich von
bebauten oder befestigten Flächen
abfließt. Die Bestimmungen dieser

Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende
Abwasser, einschließlich Jauche und
Gülle, das dazu bestimmt ist, auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzte Böden aufge-
bracht zu werden; nicht zum Aufbrin-
gen bestimmt ist insbesondere das
menschliche Fäkalabwasser.

Kanäle sind Mischwasserkanäle,
Schmutzwasserkanäle oder Regen-
wasserkanäle einschließlich der Son-
derbauwerke wie z. B. Regenrückhal-
tebecken, Pumpwerke, Regenüber-
läufe.

Schmutzwasserkanäle dienen aus-
schließlich der Aufnahme von
Schmutzwasser.

Mischwasserkanäle sind zur Aufnah-
me von Niederschlags- und Schmutz-
wasser bestimmt.

Regenwasserkanäle dienen aus-
schließlich der Aufnahme von Nieder-
schlagswasser.

Zentralkläranlage ist eine Anlage zur
Reinigung des in den Kanälen ge-
sammelten Abwassers einschließlich
der Ableitung zum Gewässer.

Grundstücksanschlüsse (An-
schlusskanäle) sind die Leitungen
vom Kanal bis zum Kontroll-
/Messschacht.

Grundstücksentwässerungsanlagen
sind Einrichtungen eines Grundstük-
kes, die zum Ableiten des Abwassers
dienen, bis einschließlich des Kontroll-
/Messschachtes bzw. der Grund-
stückskläranlage.

Grundstückskläranlagen sind Anla-
gen eines Grundstückes zur Behand-
lung von Abwasser. Gruben zur
Sammlung des Abwassers sind den
Grundstückskläranlagen gleichgestellt.
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Fäkalschlamm ist der Anteil des Ab-
wassers, der in der Grundstücksklär-
anlage zurückgehalten wird und im
Rahmen der öffentlichen Entsorgung in
Abwasseranlagen eingeleitet oder ein-
gebracht wird.

§ 4
Anschluss- und

Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann
verlangen, dass sein Grundstück, das
durch einen Kanal erschlossen ist,
nach Maßgabe dieser Satzung an die
leitungsgebundene Entwässerungs-
anlage angeschlossen wird. Er ist be-
rechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis
17 alles Abwasser in die leitungsge-
bundene Entwässerungsanlage ein-
zuleiten. Welche Grundstücke durch
einen Kanal erschlossen werden, be-
stimmt der Zweckverband. Der Grund-
stückseigentümer kann unbeschadet
weiter gehender bundes- und landes-
gesetzlicher Vorschriften nicht verlan-
gen, dass neue Kanäle hergestellt oder
bestehende Kanäle geändert werden.

(2) Grundstückseigentümer, auf deren
Grundstück das dort anfallende Ab-
wasser nicht in eine leitungsgebunde-
ne Entwässerungsanlage mit Zentral-
kläranlage eingeleitet werden kann,
sind zum Anschluss und zur Benut-
zung der öffentlichen Fäkalschlam-
mentsorgung berechtigt.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungs-
recht besteht nicht,
1. wenn das Abwasser wegen seiner

Art oder Menge nicht ohne weiteres
von der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage übernommen werden
kann und besser von demjenigen
behandelt wird, bei dem es anfällt;

2. solange eine Übernahme des Ab-
wassers technisch oder wegen des
unverhältnismäßig hohen Aufwan-
des nicht möglich ist;

3. wenn die gesonderte Behandlung
des Abwassers wegen der Sied-
lungsstruktur das Wohl der Allge-
meinheit nicht beeinträchtigt.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 be-
steht ein Benutzungsrecht nicht, soweit
eine Versickerung oder anderweitige
Beseitigung von Niederschlagswasser
ordnungsgemäß möglich ist. Der
Zweckverband kann hiervon Ausnah-
men zulassen oder bestimmen, wenn
die Ableitung von Niederschlagswas-
ser aus betriebstechnischen Gründen
erforderlich ist.

§ 5
Anschluss- und

Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§
4 Abs. 1) sind verpflichtet, bebaute und
auch unbebaute Grundstücke, wenn
dort Abwasser anfällt, an die leitungs-
gebundene Entwässerungsanlage an-
zuschließen (Anschlusszwang). Ein
Anschlusszwang besteht nicht, wenn
der Anschluss rechtlich oder tatsäch-
lich unmöglich ist. Ein Grundstück gilt
als bebaut, wenn auf ihm bauliche An-
lagen, bei deren Benutzung Abwasser
anfallen kann, dauernd oder vorüber-
gehend vorhanden sind.

(2) Die zur Benutzung der öffentlichen
Fäkalschlammentsorgung Berechtigten
(§ 4 Abs. 2) sind verpflichtet, für ihre
Grundstücke die öffentliche Fäkal-
schlammentsorgungseinrichtung zu
benutzen. Zufahrt und Grundstücks-
kläranlage sind so in Stand zu halten,
dass jederzeit ungehindert die Abfuhr
erfolgen kann.

(3) Von Grundstücken, die an die lei-
tungsgebundene Entwässerungsanla-
ge angeschlossen sind oder von denen
der Fäkalschlamm entsorgt wird, ist im
Umfang des Benutzungsrechtes alles
Abwasser in die leitungsgebundene
Entwässerungsanlage einzuleiten und
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bei der Fäkalschlammentsorgung der
Grundstückskläranlage zuzuführen
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind
die Grundstückseigentümer und alle
Benutzer der Grundstücke. Sie haben
auf Verlangen des Zweckverbandes
die dafür erforderliche Überwachung
zu dulden.

§ 6
Befreiung von Anschluss-

oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum An-
schluss oder zur Benutzung wird auf
Antrag ganz oder zum Teil befreit,
wenn der Anschluss oder die Benut-
zung aus besonderen Gründen auch
unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des Gemeinwohls nicht zumutbar
ist. Eine Befreiung von der Fäkal-
schlammentsorgung  kann  insbeson-
dere für landwirtschaftliche Betriebe
erfolgen, wenn der dort anfallende Fä-
kalschlamm auf betriebseigenen Ak-
kerflächen ordnungsgemäß aufge-
bracht werden kann. Der Antrag auf
Befreiung ist unter Angabe der Gründe
schriftlich beim Zweckverband einzu-
reichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter
Bedingungen, Auflagen und Widerrufs-
vorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Eigentümer nicht zum An-
schluss oder zur Benutzung berechtigt
oder verpflichtet, so kann der Zweck-
verband durch Vereinbarung ein be-
sonderes Benutzungsverhältnis be-
gründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis
gelten die Bestimmungen dieser Sat-
zung und der Beitragssatzung zur
Entwässerungssatzung und der Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssat-

zung entsprechend. Soweit es sachge-
recht ist, kann die Sondervereinbarung
auch abweichende Regelungen treffen.

(3) Der Grundstückseigentümer ist
verpflichtet, den Zweckverband unver-
züglich über eine Veräußerung des
Grundstücks zu informieren und die
Sondervereinbarung auf den Grund-
stückserwerber zu übertragen. Vorbe-
haltlich einer ausdrücklichen Übertra-
gung gehen die Rechte und Pflichten
aus der Sondervereinbarung auch
durch tatsächliche Inanspruchnahme
(Einleitung von Abwasser) auf den
Grundstückserwerber über.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend auch für diejenigen Sonderver-
einbarungen, die vom Rechtsvorgän-
ger des Zweckverbandes auf der
Grundlage der Abwassereinleitungs-
bedingungen der DDR (GBl. 1978, S.
324 ff.) geschlossen wurden. Landes-
und bundesrechtliche Gewässer- bzw.
Umweltschutzbestimmung bleiben un-
berührt.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Die Grundstücksanschlüsse wer-
den, soweit sie nicht nach § 1 Abs. 3
Bestandteil der Entwässerungsanlage
sind, von den Grundstückseigentümern
hergestellt, erneuert, geändert und
unterhalten; die §§ 10 bis 12 gelten
entsprechend.

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl,
Art, Nennweite und Führung der
Grundstücksanschlüsse. Er bestimmt
auch, wo und an welchen Kanal anzu-
schließen ist. Begründete Wünsche
der Grundstückseigentümer werden
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.
Soll der Grundstücksanschluss auf
Wunsch des Grundstückseigentümers
nachträglich geändert werden, sind die
näheren Einzelheiten, insbesondere
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der Kostentragung, vorab in einer ge-
sonderten Vereinbarung zu regeln.

(3) Jeder Eigentümer, dessen Grund-
stück an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage angeschlossen oder an-
zuschließen ist, muss die Verlegung
von Grundstücksanschlüssen, den
Einbau von Schächten, Schiebern,
Messeinrichtungen und dergleichen
sowie von Sonderbauwerken zulassen,
ferner das Anbringen von Hinweis-
schildern dulden, soweit diese Maß-
nahmen für die ordnungsgemäße Be-
seitigung des auf seinem Grundstück
anfallenden Abwassers erforderlich
sind.

(4) Der Grundstücksanschluss besteht
aus einem Anschlusskanal für die Ein-
leitung von Mischwasser bzw. aus je-
weils einem Anschlusskanal für
Schmutz- und Regenwasser bei
Trennsystem. Die Herstellung weiterer
Anschlusskanäle kann vom Zweckver-
band gemäß Absatz 2 genehmigt wer-
den, wobei diese auch im öffentlichen
Straßengrund vom Grundstücksei-
gentümer herzustellen, zu erneuern, zu
ändern und zu unterhalten sind.

§ 9
Grundstücksent-

wässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die öf-
fentliche Entwässerungseinrichtung
angeschlossen wird, ist vorher vom
Grundstückseigentümer mit einer
Grundstücksentwässerungsanlage zu
versehen, die nach den anerkannten
Regeln der Technik herzustellen, zu
betreiben, zu unterhalten und zu än-
dern ist.

(2) Die Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind mit einer Grundstücks-
kläranlage zu versehen, wenn das Ab-
wasser keiner Zentralkläranlage zu-
geführt wird. Die Grundstückskläranla-

ge ist auf dem anzuschließenden
Grundstück so zu erstellen, dass die
Abfuhr des Fäkalschlammes durch
Entsorgungsfahrzeuge möglich ist; sie
ist Bestandteil der Grundstücksent-
wässerungsanlage.

(3) Am Ende der Grundstücksentwäs-
serungsanlage ist ein Kontrollschacht
vorzusehen. Der Zweckverband kann
verlangen, dass anstelle oder zusätz-
lich zum Kontrollschacht ein Mess-
schacht zu erstellen ist.

(4) Besteht zum Kanal kein ausrei-
chendes Gefälle, so kann der Zweck-
verband vom Grundstückseigentümer
den Einbau und Betrieb einer Hebe-
anlage zur Entwässerung des Grund-
stückes verlangen, wenn ohne diese
Anlage eine ordnungsgemäße Beseiti-
gung der Abwässer bei einer den Re-
geln der Technik entsprechenden Pla-
nung und Ausführung des Kanalsy-
stems nicht möglich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwas-
sers aus der öffentlichen Einrichtung
hat sich jeder Anschlussnehmer selbst
zu schützen.

(6) Die Grundstücksentwässerungs-
anlagen sowie Arbeiten daran dürfen
nur durch fachlich geeignete Unter-
nehmer ausgeführt werden.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwäs-

serungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässe-
rungsanlage hergestellt oder geändert
wird, sind dem Zweckverband folgende
Unterlagen in doppelter Fertigung ein-
zureichen:
a) Lageplan des zu entwässernden
Grundstücks im Maßstab 1:1000,

b) Grundriss- und Flächenpläne im
Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf
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der Leitungen und im Falle des § 9
Abs. 2 die Grundstückskläranlage und
die befestigte Zufahrt für die Fäkal-
schlammentsorgung ersichtlich sind,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit
Darstellung der Entwässerungsgegen-
stände im Maßstab 1:100, bezogen auf
Normalhöhenull (NHN), aus denen
insbesondere die Gelände- und Kanal-
sohlenhöhen, die maßgeblichen Kel-
lersohlenhöhen, Querschnitte und
Gefälle der Kanäle, Schächte und die
höchste Grundwasseroberfläche zu
ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieab-
wässer oder Abwasser, das in seiner
Beschaffenheit erheblich vom Haus-
haltsabwasser abweicht, zugeführt
werden, ferner Angaben über:
- Zahl der Beschäftigten und der stän-

digen Bewohner auf dem Grund-
stück, wenn deren Abwasser mit er-
fasst werden soll;

- Menge und Beschaffenheit des Ver-
arbeitungsmaterials der Erzeugnisse;

- die Abwasser erzeugenden Betriebs-
vorgänge;

- Höchstzufluss und Beschaffenheit
des zum Einleiten bestimmten Ab-
wassers;

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird,
die Vorbehandlung des Abwassers
(Kühlung, Reinigung, Neutralisation,
Dekontaminierung) mit Bemes-
sungsnachweisen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu er-
gänzen durch den wasserwirtschaftli-
chen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch,
Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der
zur Vorbehandlung beabsichtigten Ein-
richtungen. Die Pläne haben den bei
dem Zweckverband ausliegenden
Planmustern zu entsprechen. Alle Un-
terlagen sind von den Bauherren und
Planfertigern zu unterschreiben.

(2) Der Zweckverband prüft, ob die
beabsichtigten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen den Bestimmungen die-

ser Satzung entsprechen. Ist das der
Fall, so erteilt der Zweckverband
schriftlich seine Zustimmung und gibt
eine Fertigung der eingereichten Un-
terlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück. Die Zustimmung kann unter Be-
dingungen und Auflagen erteilt werden.
Anderenfalls setzt der Zweckverband
dem Bauherrn unter Angabe der Män-
gel eine angemessene Frist zur Be-
richtigung. Die geänderten Unterlagen
sind sodann erneut einzureichen.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung
der Grundstücksentwässerungsanla-
gen darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung des Zweckverbandes be-
gonnen werden. Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere
nach straßen-, bau- und wasserrechtli-
chen Bestimmungen bleibt durch die
Zustimmung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Absät-
ze 1 bis 3 kann der Zweckverband
Ausnahmen zulassen.

§ 11
Herstellung, Prüfung der

Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Die Grundstückseigentümer haben
dem Zweckverband den Beginn des
Herstellens, des Änderns, des Ausfüh-
rens größerer Unterhaltungsarbeiten
oder des Beseitigens drei Tage vorher
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig
den Unternehmer zu benennen. Muss
wegen Gefahr im Verzug mit den Ar-
beiten sofort begonnen werden, so ist
der Beginn innerhalb 24 Stunden
schriftlich anzuzeigen.

(2) Der Zweckverband ist berechtigt,
die Arbeiten zu überprüfen. Die Grund-
stücksentwässerungsanlage darf nur
mit vorheriger Zustimmung des
Zweckverbandes verdeckt werden.
Andernfalls ist sie auf Anordnung des
Zweckverbandes freizulegen.
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(3) Die Grundstückseigentümer haben
zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte,
Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.

(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb
einer angemessenen Frist durch die
Grundstückseigentümer zu beseitigen.
Die Beseitigung der Mängel ist dem
Zweckverband zur Nachprüfung anzu-
zeigen.

(5) Der Zweckverband kann verlangen,
dass die Grundstücksentwässerungs-
anlagen nur mit seiner Zustimmung in
Betrieb genommen werden. Die Zu-
stimmung kann insbesondere davon
abhängig gemacht werden, dass sei-
tens des vom Grundstückseigentümer
beauftragten Unternehmers eine Be-
stätigung über die Dichtigkeit und
Funktionsfähigkeit der Anlagen vorge-
legt wird.

(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3
und die Prüfung der Grundstücksent-
wässerungsanlage durch den Zweck-
verband befreien den Grundstücksei-
gentümer, den Bauherrn, den ausfüh-
renden Unternehmer und den Planfer-
tiger nicht von der Verantwortung für
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie
Planung und Ausführung der Anlage.

§ 12
Überwachung

(1) Der Zweckverband ist befugt, die
Grundstücksentwässerungsanlagen
jederzeit zu überprüfen, Abwasserpro-
ben zu entnehmen und Messungen
durchzuführen. Dasselbe gilt für die
Grundstücksanschlüsse und Kontroll-/
Messschächte, wenn der Zweckver-
band sie nicht selbst unterhält. Zu die-
sem Zweck sind den Beauftragten des
Zweckverbandes, die sich auf Ver-
langen auszuweisen haben, ungehin-
dert Zugang zu allen Anlageteilen zu
gewähren und die notwendigen Aus-

künfte zu erteilen. Die Grundstücksei-
gentümer werden davon möglichst
vorher verständigt; das gilt nicht für
Probeentnahmen und Abwassermes-
sungen.

(2) Der Grundstückseigentümer ist
verpflichtet, die von ihm zu unterhal-
tenden Grundstücksentwässerungs-
anlagen in Abständen von zehn Jahren
durch einen fachlich geeigneten Unter-
nehmer auf Bauzustand, insbesondere
Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit, un-
tersuchen und festgestellte Mängel
beseitigen zu lassen. Über die durch-
geführten Untersuchungen und über
die Mängelbeseitigung ist dem Zweck-
verband eine Bestätigung des damit
beauftragten Unternehmers vorzule-
gen. Der Zweckverband kann darüber
hinaus jederzeit verlangen, dass die
vom Grundstückseigentümer zu un-
terhaltenden  Anlagen  in  einen  Zu-
stand gebracht werden, der Störungen
anderer Einleiter, Beeinträchtigungen
der öffentlichen Entwässerungsanlage
und Gewässerverunreinigungen aus-
schließt.

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieab-
wasser oder Abwasser, das in seiner
Beschaffenheit erheblich vom Haus-
abwasser abweicht, zugeführt, ist dies
dem Zweckverband meldepflichtig. Der
Zweckverband kann den Einbau und
Betrieb von Überwachungsanlagen
verlangen.

(4) Die Grundstückseigentümer haben
Störungen und Schäden an den
Grundstücksanschlüssen, Kontroll-
/Messschächten, Grundstücksentwäs-
serungsanlagen, Überwachungsein-
richtungen und etwaigen Vorbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem
Zweckverband anzuzeigen.

(5) Die Verpflichtungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 gelten auch für die Be-
nutzer der Grundstücke.
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§ 13
Stillegung von Entwässerungsanla-

gen auf dem Grundstück

Abflusslose Gruben und Sickeranlagen
sind außer Betrieb zu setzen, sobald
ein Grundstück an die öffentliche Ent-
wässerungsanlage angeschlossen ist;
das Gleiche gilt für Grundstücksklär-
anlagen, sobald die Abwässer einer
ausreichenden Zentralkläranlage zu-
geführt werden. Sonstige Grund-
stücksentwässerungseinrichtungen
sind, wenn sie den Bestimmungen der
§§ 9 bis 11 nicht entsprechen, in dem
Umfang außer Betrieb zu setzen, in
dem das Grundstück an die öffentliche
Entwässerungsanlage anzuschließen
ist.

§ 14
Entsorgung des
Fäkalschlammes

(1) Der Zweckverband oder der von
ihm beauftragte Abfuhrunternehmer
räumt die Grundstückskläranlage und
führt den Fäkalschlamm nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Tech-
nik ab. Den Vertretern des Zweckver-
bandes und seinen Beauftragten ist
ungehinderter Zutritt zu den Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu ge-
währen.

(2) Der Grundstückseigentümer ist für
die fristgemäße Entsorgung der
Grundstückskläranlage verantwortlich.
Er ist verpflichtet, mindestens fünf
Werktage vor dem in Aussicht ge-
nommenen Entsorgungstermin die
Entsorgung bei dem Zweckverband
oder bei dem vom Zweckverband be-
auftragten Abfuhrunternehmer anzu-
melden und einen Entsorgungstermin
zu vereinbaren.

(3) Der Zweckverband behält sich vor,
die frist- und ordnungsgemäße Entsor-

gung des Fäkalschlamms zu kontrollie-
ren.

(4) Der Inhalt der Grundstückskläran-
lagen geht mit der Abfuhr in das Ei-
gentum des Zweckverbandes über.
Der Zweckverband ist nicht verpflich-
tet, in diesen Stoffen nach verlorenen
Gegenständen zu suchen oder suchen
zu lassen. Werden darin Wertgegen-
stände gefunden, sind sie als Fundsa-
che zu behandeln.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungs-

bedingungen

(1) In die öffentliche Entwässerungs-
anlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet
oder eingebracht werden, die
- die dort beschäftigten Personen ge-

fährden oder deren Gesundheit be-
einträchtigen;

- die öffentliche Entwässerungsanlage
oder die angeschlossenen Grund-
stücke gefährden oder beschädigen;

- den Betrieb der Entwässerungsanla-
ge erschweren, behindern oder be-
einträchtigen;

- die landwirtschaftliche, forstwirt-
schaftliche oder gärtnerische Ver-
wertung des Klärschlammes er-
schweren oder verhindern oder

- sich sonst schädlich auf die Umwelt,
insbesondere die Gewässer, auswir-
ken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
1. feuergefährliche Stoffe oder zer-

knallfähige Stoffe wie Benzin, Ben-
zol, Öl;

2. infektiöse Stoffe, Medikamente;
3. radioaktive Stoffe;

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deut-
lichen Verfärbung des Abwassers
in der Zentralkläranlage oder des
Gewässers führen, Lösemittel;

5. Abwasser oder andere Stoffe, die
schädliche Ausdünstungen, Gase
oder Dämpfe verbreiten können;
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6. Grund- und Quellwasser;
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter

Form, wie Schutt, Asche, Sand,
Kies, Faserstoffe, Zement, Kunst-
harze, Teer, Pappe, Dung, Kü-
chenabfälle, Schlachtabfälle, Tre-
ber, Hefe, flüssige Stoffe, die er-
härten;

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fett-
abscheidern, Jauche, Gülle, Ab-
wasser aus Dunggruben und Tier-
haltungen, Silagegärsaft, Blut aus
Schlächtereien, Molke;

9. Absetzgut, Schlämme oder Sus-
pensionen aus Vorbehandlungs-
anlagen, Räumgut aus Grund-
stückskläranlagen und abflusslosen
Gruben unbeschadet der Regelun-
gen zur Beseitigung der Fäkal-
schlämme;

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die we-
gen der Besorgung einer Giftigkeit,
Langlebigkeit, Anreicherungsfähig-
keit oder einer krebserzeugenden,
fruchtschädigenden oder erbgut-
verändernden Wirkung als gefähr-
lich zu bewerten sind, wie Schwer-
metalle, Cyanide, halogenierte
Kohlenwasserstoffe, polycyclische
Aromaten, Phenole.
Ausgenommen sind:
a)  unvermeidbare Spuren solcher

Stoffe im Abwasser in der Art
und in der Menge, wie sie auch
im Abwasser aus Haushaltun-
gen üblicherweise anzutreffen
sind;

b)  Stoffe, die nicht vermieden oder
in einer Vorbehandlungsanlage
zurückgehalten werden können
und deren Einleitung der
Zweckverband in den Einlei-
tungsbedingungen nach Absatz
3 zugelassen hat.

11. Abwasser aus Industrie- und Ge-
werbebetrieben,
- von dem zu erwarten ist, dass es

auch nach der Behandlung in der
Zentralkläranlage nicht den Min-
destanforderungen nach § 7 a

des Wasserhaushaltsgesetzes
entsprechen wird;

- das wärmer als + 35°C ist;
- das einen pH-Wert von unter 6,5

oder über 9,5 aufweist;
- das aufschwimmende Öle und

Fette enthält;
- das als Kühlwasser benutzt

worden ist.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach
Absatz 2 Nr. 10 Buchst. b) werden ge-
genüber den einzelnen Anschluss-
pflichtigen oder im Rahmen der Son-
dervereinbarung festgelegt.

(4) Über Absatz 3 hinaus kann der
Zweckverband in den Einleitungsbe-
dingungen auch die Einleitung von
Abwasser besonderer Art und Menge
ausschließen oder von besonderen
Voraussetzungen abhängig machen,
soweit dies zum Schutz des Be-
triebspersonals, der Entwässerungs-
anlage oder zur Erfüllung der für den
Betrieb der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage geltenden Vorschriften,
insbesondere der Bedingungen und
Auflagen des dem Zweckverband er-
teilten wasserrechtlichen Bescheides,
erforderlich ist.

(5) Der Zweckverband kann die Ein-
leitungsbedingungen nach Absatz 3
und 4 neu festlegen, wenn die Einlei-
tung von Abwasser in die öffentliche
Entwässerungsanlage nicht nur vor-
übergehend nach Art oder Menge we-
sentlich geändert wird oder wenn sich
die für den Betrieb der öffentlichen
Entwässerungsanlage geltenden Ge-
setze oder Bescheide ändern. Der
Zweckverband kann Fristen festlegen,
innerhalb derer die zur Erfüllung der
geänderten Anforderungen notwendi-
gen Maßnahmen durchgeführt werden
müssen.

(6) Der Zweckverband kann die Ein-
leitung von Stoffen im Sinne der Ab-
sätze 1 und 2 zulassen, wenn der Ver-
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pflichtete Vorkehrungen trifft, durch die
die Stoffe ihre gefährdende oder schä-
digende oder den Betrieb der öffentli-
chen Entwässerungsanlage erschwe-
rende Wirkung verlieren. In diesem Fall
hat er dem Zweckverband eine Be-
schreibung nebst Plänen in doppelter
Ausfertigung vorzulegen. Der Zweck-
verband kann die Einleitung der Stoffe
zulassen, erforderlichenfalls nach An-
hörung der für den Gewässerschutz
zuständigen Sachverständigen.

(7) Besondere Vereinbarungen zwi-
schen dem Zweckverband und einem
Verpflichteten, die das Einleiten von
Stoffen im Sinne des Absatzes 1 durch
entsprechende Vorkehrungen an der
öffentlichen Entwässerungsanlage er-
möglichen, bleiben vorbehalten.

(8) Wenn Stoffe im Sinne des Absat-
zes 1 in eine Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder in die öffentliche
Entwässerungsanlage gelangen, ist
der Zweckverband sofort zu verständi-
gen.

(9) In Schmutzwasserkanäle darf nur
Schmutzwasser, in Regenwasserka-
näle nur Niederschlagswasser einge-
leitet werden.

(10) Die wesentliche Änderung der
Abwassereinleitung nach Menge oder
Beschaffenheit bedarf der vorherigen
Zustimmung des Zweckverbandes.

§ 16
Abscheider

(1) Sofern mit dem Abwasser Leicht-
flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, Benzol,
Öle oder Fette, mit abgeschwemmt
werden können, sind in die Grund-
stücksentwässerungsanlage Abschei-
der einzuschalten und insoweit aus-
schließlich diese zu benutzen.

(2) Die Abscheider müssen in regel-
mäßigen Zeitabständen und bei Bedarf
entleert werden. Der Zweckverband
kann den Nachweis der ordnungsge-
mäßen Entleerung verlangen. Das Ab-
scheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17
Untersuchung des Abwassers

(1) Der Zweckverband kann über die
Art und Menge des eingeleiteten oder
einzuleitenden Abwassers Aufschluss
verlangen. Bevor erstmalig Abwasser
eingeleitet wird oder wenn Art oder
Menge des eingeleiteten Abwassers
geändert werden, ist dem Zweckver-
band auf Verlangen nachzuweisen,
dass das Abwasser keine Stoffe ent-
hält, die unter das Verbot des § 15 fal-
len.

(2) Der Zweckverband kann eingelei-
tetes Abwasser jederzeit, auch peri-
odisch, auf Kosten des Grundstücksei-
gentümers untersuchen lassen. Der
Zweckverband kann verlangen, dass
die nach § 12 Abs. 3 eingebauten
Überwachungseinrichtungen ord-
nungsgemäß betrieben und die Mes-
sergebnisse vorgelegt werden.

(3) Die Beauftragten des Zweckver-
bandes und die Bediensteten der für
die Gewässeraufsicht zuständigen Be-
hörden können die anzuschließenden
oder die angeschlossenen Grundstük-
ke betreten, wenn dies zur Durchfüh-
rung der in den Absätzen 1 und 2 vor-
gesehenen Maßnahmen erforderlich
ist.

§ 18
Haftung

(1) Der Zweckverband haftet unbe-
schadet des Absatzes 2 nicht für
Schäden, die auf solchen Betriebsstö-
rungen beruhen, die sich auch bei ord-
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nungsgemäßer Planung, Ausführung
und Unterhaltung der Entwässerungs-
einrichtung nicht vermeiden lassen.
Satz 1 gilt insbesondere auch für
Schäden, die durch Rückstau hervor-
gerufen werden.

(2) Der Zweckverband haftet für Schä-
den, die sich aus dem Benutzen der
öffentlichen Entwässerungseinrichtung
ergeben, nur dann, wenn einer Person,
derer sich der Zweckverband zur Er-
füllung seiner Verpflichtungen bedient,
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer und
die Benutzer haben für die ordnungs-
gemäße Benutzung der öffentlichen
Entwässerungseinrichtung einschließ-
lich des Grundstücksanschlusses zu
sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Sat-
zung oder einer Sondervereinbarung
zuwiderhandelt, haftet dem Zweckver-
band für alle ihm dadurch entstehen-
den Schäden und Nachteile. Dasselbe
gilt für Schäden und Nachteile, die
durch den mangelhaften Zustand der
Grundstücksentwässerungsanlage
oder des Grundstücksanschlusses
verursacht werden, soweit dieser nach
§ 8 vom Grundstückseigentümer her-
zustellen, zu erneuern, zu ändern und
zu unterhalten ist. Mehrere Verpflich-
tete haften als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat
das Anbringen und Verlegen von Lei-
tungen einschließlich Zubehör zur Ab-
leitung von Abwasser über sein im
Entsorgungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnah-
men unentgeltlich zuzulassen, wenn
und soweit diese Maßnahmen für die
örtliche Abwasserbeseitigung erforder-

lich sind. Diese Pflicht betrifft nur
Grundstücke, die an die öffentliche
Entwässerungsanlage angeschlossen
oder anzuschließen sind, die vom Ei-
gentümer im wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit einem angeschlossenen
oder zum Anschluss vorgesehenen
Grundstück genutzt werden oder für
die die Möglichkeit der örtlichen Ab-
wasserbeseitigung sonst wirtschaftlich
vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt,
soweit die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Eigentümer in unzu-
mutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist
rechtzeitig über Art und Umfang der
beabsichtigten Inanspruchnahme sei-
nes Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann
die Verlegung der Einrichtungen ver-
langen, wenn sie an der bisherigen
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind.
Die Kosten der Verlegung hat der
Zweckverband zu tragen, soweit die
Einrichtung nicht ausschließlich der
Entsorgung des Grundstückes dient.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für
öffentliche Verkehrswege und Ver-
kehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den Bau
von öffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

Nach §§ 19, 20 Abs. 2 und 3 ThürKO
in Verbindung mit §§ 16 Abs. 1, 23
Abs. 1 S. 1 ThürKGG kann nach dieser
Bestimmung mit Geldbuße bis zu
5.000,- € belegt werden, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
1. den Vorschriften über den An-

schluss- und Benutzungszwang (§
5) zuwiderhandelt;

2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1,
§ 12 Abs. 4, 5 und § 17 Abs. 1, 2
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festgelegten Melde-, Auskunfts-
oder Vorlagepflichten verletzt;

3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustim-
mung des Zweckverbandes mit der
Herstellung oder Änderung der
Grundstücksentwässerungsanlage
beginnt;

4. entgegen den Vorschriften des § 15
Abwässer in die öffentliche Entwäs-
serungsanlage einleitet.

§ 21
Anordnungen für den Einzelfall,

Zwangsmittel

(1) Der Zweckverband kann zur Erfül-
lung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen
für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser
Satzung vorgeschriebenen Handlun-
gen, Duldungen oder Unterlassungen
gelten die Vorschriften des Thüringer
Verwaltungszustellungs- und Vollstrek-
kungsgesetzes.

§ 22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung im
Amtsblatt für den Landkreis Greiz in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässe-
rungssatzung vom 28.01.1993 außer
Kraft.

Satzung für die Benutzung
der öffentlichen Wasser-
versorgungseinrichtung

des Zweckverbandes
Trinkwasserversorgung

und Abwasserbeseitigung
Weiße Elster – Greiz

(TAWEG)

(Wasserbenutzungssatzung - WBS)

vom 03.03.2003

Die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes TAWEG hat aufgrund
der §§ 20 Abs. 2, 23 Abs. 1 S. 1 des
Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (ThürKGG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290 ff.)
i.V.m. § 19 Abs. 1 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) vom 14. April
1998 (GVBl. S. 73 ff.) in ihrer Sitzung
vom 16.01.2003 die folgende Satzung
für die Benutzung der öffentlichen
Wasserversorgungseinrichtung des
Zweckverbandes Trinkwasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung Weiße
Elster - Greiz (TAWEG) beschlossen:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband betreibt eine
öffentliche Einrichtung zur Wasserver-
sorgung.

(2) Art und Umfang dieser Wasserver-
sorgungseinrichtung bestimmt der
Zweckverband.
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§ 2
Grundstücksbegriff, Grund-

stückseigentümer

(1) Grundstücke im Sinne dieser Sat-
zung sind abgegrenzte Teile der Erd-
oberfläche, die im Bestandsverzeichnis
eines Grundbuchblattes unter einer
besonderen Nummer eingetragen sind.
Mehrere Grundstücke oder Teile von
Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechts stellen ein Grundstück im
Sinne dieser Satzung dar, wenn sie
wegen verbindlicher planerischer Fest-
stellung oder tatsächlicher Gelände-
verhältnisse nur in dieser Form baulich
oder gewerblich nutzbar sind, diese
Grundstücke oder Grundstücksteile
aneinander angrenzen und die Eigen-
tumsverhältnisse insoweit identisch
sind.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für
die Grundstückseigentümer gelten
auch für Erbbauberechtigte und Inha-
ber eines dinglichen Nutzungsrechtes
im Sinne des Artikels 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (EGBGB). Von mehreren
dinglich am Grundstück Berechtigten
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie
haften als Gesamtschuldner. § 2 Abs.
3 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) bleibt unberührt.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die
nachstehenden Begriffe folgende Be-
deutung:

Versorgungsleitungen sind die Was-
serleitungen im Wasserversorgungs-
gebiet, von denen die Grundstücksan-
schlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse sind die
Wasserleitungen von der Abzweig-
stelle der Versorgungsleitung bis zur
Übergabestelle. Sie beginnen mit der
Anschlussvorrichtung und enden mit
der Hauptabsperrvorrichtung.

Anschlussvorrichtung ist die Vor-
richtung zur Wasserentnahme aus der
Versorgungsleitung, umfassend An-
bohrschelle oder Abzweig samt den
dazugehörigen technischen Einrich-
tungen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die er-
ste Absperrarmatur der Wasserzäh-
leranlage, mit der die nachfolgenden
Anlagen des Grundstückseigentümers
nebst Wasserzähler abgesperrt wer-
den können. Sie befindet sich grund-
sätzlich auf dem Grundstück.

Übergabestelle ist das Ende des
Grundstücksanschlusses hinter der
Hauptabsperrvorrichtung. Sie befindet
sich grundsätzlich auf dem Grund-
stück.

Wasserzähler ist eine Messeinrich-
tung, die die aus der öffentlichen Was-
serversorgungseinrichtung über die
Anlagen des Grundstückseigentümers
entnommene Wassermenge erfasst. Er
befindet sich grundsätzlich auf dem
Grundstück.

Anlagen des Grundstückseigentü-
mers (Verbrauchsleitungen) sind die
Gesamtheit der Anlagenteile in Grund-
stücken oder in Gebäuden hinter der
Übergabestelle, mit Ausnahme des
Wasserzählers. Sie können auch au-
ßerhalb des Grundstücks liegen.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann
verlangen, dass sein Grundstück nach
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Maßgabe dieser Satzung an die Was-
serversorgungseinrichtung ange-
schlossen und mit Wasser beliefert
wird.
(2) Das Anschluss- und Benutzungs-
recht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die durch eine Versor-
gungsleitung erschlossen sind. Der
Grundstückseigentümer kann nicht
verlangen, dass eine neue Versor-
gungsleitung hergestellt oder eine be-
stehende Versorgungsleitung geändert
wird. Welche Grundstücke durch die
Versorgungsleitung erschlossen wer-
den, bestimmt der Zweckverband.

(3) Der Zweckverband kann den An-
schluss eines Grundstücks an eine
bestehende Versorgungsleitung versa-
gen, wenn die Wasserversorgung we-
gen der Lage des Grundstücks oder
aus sonstigen technische oder betrieb-
lichen Gründen dem Zweckverband
erhebliche Schwierigkeiten bereitet
oder besondere Maßnahmen erfordert,
es sei denn, der Grundstückseigentü-
mer übernimmt die Mehrkosten, die mit
dem Bau und Betrieb zusammenhän-
gen und leistet auf Verlangen Sicher-
heit.

(4) Der Zweckverband kann das Be-
nutzungsrecht in begründeten Einzel-
fällen ausschließen oder einschränken.
Das gilt nicht, soweit die Bereitstellung
von Wasser in Trinkwasserqualität er-
forderlich ist.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§
4) sind verpflichtet, die Grundstücke,
auf denen Wasser verbraucht wird, an
die öffentliche Wasserversorgungsein-
richtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). Ein Anschlusszwang besteht
nicht, wenn der Anschluss rechtlich
oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) Auf Grundstücken, die an die öf-
fentliche Wasserversorgungseinrich-
tung angeschlossen sind, ist der ge-
samte Bedarf an Wasser im Rahmen
des Benutzungsrechtes (§ 4) aus-
schließlich aus dieser Einrichtung zu
decken (Benutzungszwang). Ver-
pflichtet sind die Grundstückseigentü-
mer und alle Benutzer der Grundstük-
ke. Gesammeltes Niederschlagswas-
ser darf ordnungsgemäß für Zwecke
der Gartenbewässerung genutzt wer-
den.

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Be-

nutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum An-
schluss oder zur Benutzung wird auf
Antrag ganz oder zum Teil befreit,
wenn der Anschluss oder die Benut-
zung aus besonderen Gründen auch
unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des öffentlichen Wohls nicht zu-
mutbar ist.

(2) Von der Benutzung für einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teil-
bedarf ist auch dann auf Antrag Befrei-
ung zu erteilen, soweit sie für die öf-
fentliche Wasserversorgung wirtschaft-
lich zumutbar ist und nicht andere
Rechtsvorschriften oder Gründe der
Volksgesundheit entgegenstehen.

(3) Der Antrag auf Befreiung ist unter
Angabe der Gründe schriftlich bei dem
Zweckverband einzureichen. Die Be-
freiung kann auch befristet, unter Be-
dingungen, Auflagen und Widerrufs-
vorbehalt erteilt werden.

(4) Vor der Errichtung oder Inbetrieb-
nahme einer Eigengewinnungsanlage
hat der Grundstückseigentümer dem
Zweckverband Mitteilung zu machen;
dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage
nach dem Anschluss an die öffentliche
Wasserversorgung weiterbetrieben
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werden soll. Er hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass von
dieser Eigengewinnungsanlage keine
Rückwirkungen auf die öffentliche
Wasserversorgungsanlage möglich
sind. Bei einer Nachspeisung von
Trinkwasser aus der öffentlichen Was-
serversorgungseinrichtung in eine Ei-
gengewinnungsanlage ist ein freier
Auslauf zu verwenden.

(5) Die über Eigengewinnungsanlagen
im Haushalt verbrauchte Wassermen-
ge ist über einen den eichrechtlichen
Vorschriften entsprechenden Brauch-
wasserzähler zu messen. Der Brauch-
wasserzähler ist Eigentum des Grund-
stückseigentümers. Die Lieferung, Auf-
stellung, technische Überwachung,
Unterhaltung, Auswechselung und
Entfernung sind Aufgabe des Grund-
stückseigentümers und haben nach
den Bestimmungen des Zweckverban-
des zu erfolgen.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer
nicht zum Anschluss berechtigt (§ 4
Abs. 2), so kann der Zweckverband
durch Vereinbarung ein besonderes
Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis
gelten die Bestimmungen dieser Sat-
zung, der Beitragssatzung zur Was-
serbenutzungssatzung und der Gebüh-
rensatzung zur Wasserbenutzungssat-
zung entsprechend. Soweit es sachge-
recht ist, kann die Sondervereinbarung
auch abweichende Regelungen treffen.

(3) Der Grundstückseigentümer ist
verpflichtet, den Zweckverband unver-
züglich über eine Veräußerung des
Grundstücks zu informieren und die
Sondervereinbarung auf den Grund-
stückserwerber zu übertragen. Vorbe-
haltlich einer ausdrücklichen Übertra-

gung gehen die Rechte und Pflichten
aus der Sondervereinbarung auch
durch tatsächliche Inanspruchnahme
(Wasserbezug) auf den Grundstück-
serwerber über. § 21 Abs. 2 bleibt un-
berührt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend auch für diejenigen Sonderver-
einbarungen, die vom Rechtsvorgän-
ger des Zweckverbandes auf der
Grundlage der Wasserversorgungsbe-
dingungen der DDR (GBl. 1972, 77 ff.)
geschlossen wurden.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen
vorbehaltlich abweichender Vereinba-
rung im Eigentum des Zweckverban-
des. Sie sind Teil der öffentlichen Ein-
richtung, soweit sie im öffentlichen
Straßenkörper verlaufen.

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl,
Art, Nennweite und Führung der
Grundstücksanschlüsse sowie deren
Änderung. Er bestimmt auch, wo und
an welche Versorgungsleitung anzu-
schließen ist. Der Grundstückseigen-
tümer ist vorher zu hören; seine be-
rechtigten Interessen sind nach Mög-
lichkeit zu wahren. Soll der Grund-
stücksanschluss auf Wunsch des
Grundstückseigentümers nachträglich
geändert werden, so kann der Zweck-
verband verlangen, dass die näheren
Einzelheiten einschließlich der Ko-
stentragung vorher in einer gesonder-
ten Vereinbarung geregelt werden.

(3) Der Grundstücksanschluss wird
von dem Zweckverband hergestellt,
unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt. Er muss zugäng-
lich und vor Beschädigungen geschützt
sein.
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(4) Der Grundstückseigentümer hat die
baulichen Voraussetzungen für die
sichere Errichtung des Grundstück-
sanschlusses zu schaffen. Der Zweck-
verband  kann  hierzu  schriftlich  eine
angemessene Frist setzen. Der
Grundstückseigentümer darf keine
Einwirkungen auf den Grundstücksan-
schluss vornehmen oder vornehmen
lassen. Grundstücksanschlüsse dürfen
nicht überbaut werden; die Freilegung
muss stets möglich sein.

(5) Der Grundstückseigentümer und
die Benutzer haben jede Beschädi-
gung des Grundstücksanschlusses,
insbesondere das Undichtwerden der
Leitungen, sowie sonstige Störungen
unverzüglich dem Zweckverband mit-
zuteilen.

§ 9
Anlage des Grundstücks-

eigentümers

(1) Der Grundstückseigentümer ist
verpflichtet, für die ordnungsgemäße
Errichtung, Erweiterung, Änderung und
Unterhaltung der Anlage von der
Übergabestelle ab, mit Ausnahme des
Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die
Anlage oder Teile davon einem ande-
ren vermietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so ist er neben dem
anderen verpflichtet.

(2) Die Anlage darf nur unter Beach-
tung der Vorschriften dieser Satzung
und anderer gesetzlicher oder behörd-
licher Bestimmungen sowie nach den
anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unter-
halten werden. Anlage und Verbrauch-
seinrichtungen müssen so beschaffen
sein, dass Störungen anderer Abneh-
mer oder der öffentlichen Versor-
gungseinrichtungen sowie Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers
ausgeschlossen sind. Der Anschluss
wasserverbrauchender Einrichtungen

jeglicher Art geschieht auf Gefahr des
Grundstückseigentümers.

(3) Es dürfen nur Materialien und Ge-
räte verwendet werden, die entspre-
chend den anerkannten Regeln der
Technik beschaffen sind. Das Zeichen
einer anerkannten Prüfstelle (z.B. DIN-
DVGW, DVGW, GS- oder DIN-EN-
Zeichen) bekundet, dass diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

(4) Anlagenteile, die sich vor dem
Wasserzähler befinden, können plom-
biert werden. Ebenso können Anla-
genteile, die zur Anlage des Grund-
stückseigentümers gehören, unter
Plombenverschluss genommen wer-
den, um eine einwandfreie Messung zu
gewährleisten. Die dafür erforderliche
Ausstattung der Anlage ist nach den
Angaben des Zweckverbandes zu ver-
anlassen.

§ 10
Zulassung und

Inbetriebsetzung
der Anlage des Grundstückseigen-

tümers

(1) Bevor die Anlage des Grund-
stückseigentümers hergestellt oder
wesentlich geändert wird, sind bei dem
Zweckverband folgende Unterlagen in
doppelter Ausfertigung einzureichen:
a) eine Beschreibung der geplanten

Anlage des Grundstückseigentü-
mers und ein Lageplan,

b) der Name des Unternehmers, der
die Anlage errichten soll,

c) Angaben über eine etwaige Eigen-
versorgung,

d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Ver-
pflichtung zur Übernahme der
Mehrkosten.

Alle Unterlagen sind von den Bauher-
ren und den Planfertigern zu unter-
schreiben.
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(2) Der Zweckverband prüft, ob die
beabsichtigten Anlagen den Bestim-
mungen dieser Satzung entsprechen.
Ist das der Fall, so erteilt der Zweck-
verband schriftlich seine Zustimmung
und gibt eine Ausfertigung der einge-
reichten Unterlagen mit Zustimmungs-
vermerk zurück. Stimmt der Zweckver-
band nicht zu, setzt er dem Bauherrn
unter Angabe der Mängel eine ange-
messene Frist zur Berichtigung. Die
geänderten Unterlagen sind sodann
erneut einzureichen. Die Zustimmung
und die Überprüfung befreien den
Grundstückseigentümer, den Bau-
herrn, den ausführenden Unternehmer
und den Planfertiger nicht von der Ver-
antwortung für die vorschriftsmäßige
und fehlerfreie Planung und Ausfüh-
rung der Anlagen.

(3) Mit den Installationsarbeiten darf
erst nach schriftlicher Zustimmung des
Zweckverbandes begonnen werden.
Eine Genehmigungspflicht nach son-
stigen, insbesondere nach straßen-,
bau- und wasserrechtlichen Bestim-
mungen bleibt durch die Zustimmung
unberührt.

(4) Die Errichtung der Anlage und we-
sentliche Veränderungen dürfen nur
durch ein Installationsunternehmen
erfolgen, das in ein Installateurver-
zeichnis eines Wasserversorgungsun-
ternehmens eingetragen ist. Der
Zweckverband ist berechtigt, die Aus-
führung der Arbeiten zu überwachen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat
jede Inbetriebsetzung der Anlage bei
dem Zweckverband über das Installati-
onsunternehmen zu beantragen. Der
Anschluss der Anlage an das Vertei-
lernetz und die Inbetriebsetzung erfol-
gen durch den Zweckverband oder
seinen Beauftragten.

(6) Von den Bestimmungen der Absät-
ze 1 bis 4 kann der Zweckverband
Ausnahmen zulassen.

§ 11
Überprüfung der Anlage des Grund-

stückseigentümers

(1) Der Zweckverband ist berechtigt,
die Anlage des Grundstückseigentü-
mers vor und nach ihrer Inbetriebnah-
me zu überprüfen. Er hat auf erkannte
Sicherheitsmängel aufmerksam zu
machen und kann deren Beseitigung
verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche
die Sicherheit gefährden oder erhebli-
che Störungen erwarten lassen, so ist
der Zweckverband berechtigt, den An-
schluss oder die Versorgung zu ver-
weigern; bei Gefahr für Leib oder Le-
ben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch die Vornahme oder Unter-
lassung der Überprüfung der Anlage
sowie durch deren Anschluss an das
Verteilungsnetz übernimmt der Zweck-
verband keine Haftung für die Mängel-
freiheit der Anlage. Dies gilt nicht,
wenn er bei einer Überprüfung Mängel
festgestellt hat, die eine Gefahr für
Leib oder Leben darstellen.

§ 12
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) Der Grundstückseigentümer und
die Benutzer haben dem Beauftragten
des Zweckverbandes, der sich auszu-
weisen hat, den Zutritt zu allen der
Wasserversorgung dienenden Ein-
richtungen zu gestatten, soweit dies
zur Nachschau der Wasserleitungen,
zum Ablesen der Wasserzähler und
deren Auswechslung, zum Absperren
der Hauptabsperrvorrichtung und zur
Prüfung, ob die Vorschriften dieser
Satzung und die von dem Zweckver-
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band auferlegten Bedingungen und
Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist.
Der Grundstückseigentümer sowie die
Benutzer des Grundstücks werden da-
von nach Möglichkeit vorher verstän-
digt.
(2) Der Grundstückseigentümer und
die Benutzer sind verpflichtet, alle für
die Prüfung des Zustandes der Anlage
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Sie haben die Verwendung zusätzli-
cher Verbrauchseinrichtungen vor In-
betriebnahme dem Zweckverband mit-
zuteilen, soweit sich dadurch die vor-
zuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und
die Benutzer haften dem Zweckver-
band für von ihnen verschuldete Schä-
den, die auf eine Verletzung ihrer
Pflichten nach dieser Satzung zurück-
zuführen sind.

§ 13
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat
das Anbringen und Verlegen von Lei-
tungen einschließlich Zubehör zur Zu-
und Fortleitung von Wasser über sein
im Versorgungsgebiet liegendes
Grundstück sowie sonstige Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen,
wenn und soweit diese Maßnahmen
für die örtliche Wasserversorgung er-
forderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur
Grundstücke, die an die Wasserver-
sorgung angeschlossen oder anzu-
schließen sind, die vom Eigentümer im
wirtschaftlichen Zusammenhang mit
einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück ge-
nutzt werden oder für die die Möglich-
keit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflich-
tung entfällt, soweit die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den Eigentü-
mer in unzumutbarer Weise belasten
würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist
rechtzeitig über Art und Umfang der
beabsichtigten Inanspruchnahme sei-
nes Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann
die Verlegung der Einrichtungen ver-
langen, wenn sie an der bisherigen
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind.
Die Kosten der Verlegung hat der
Zweckverband zu tragen, soweit die
Einrichtungen nicht ausschließlich der
Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug gemäß § 21
Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der
Grundstückseigentümer verpflichtet,
nach Wahl des Zweckverbandes die
Entfernung der Einrichtungen zu ge-
statten oder sie noch fünf Jahre unent-
geltlich zu belassen, sofern dies nicht
unzumutbar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für
öffentliche Verkehrswege und Ver-
kehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den Bau
von öffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 14
Art und Umfang der Versorgung

(1) Der Zweckverband stellt das Was-
ser zu dem in der Gebührensatzung
aufgeführten Entgelt zur Verfügung. Er
liefert das Wasser als Trinkwasser
unter dem Druck und in der Beschaf-
fenheit, die in dem betreffenden Ab-
schnitt des Versorgungsgebietes üblich
sind, entsprechend den jeweils gelten-
den Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik. Stellt der
Grundstückseigentümer weiter gehen-
de Anforderungen an Beschaffenheit
und Druck, so obliegt es ihm selbst, die
erforderlichen Maßnahmen durchzu-
führen.
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(2) Der Zweckverband ist berechtigt,
die Beschaffenheit und den Druck des
Wassers im Rahmen der gesetzlichen
und behördlichen Bestimmungen so-
wie der anerkannten Regeln der Tech-
nik zu ändern, sofern dies aus wirt-
schaftlichen oder technischen Gründen
zwingend erforderlich ist. Der Zweck-
verband wird eine dauernde wesentli-
che Änderung den Wasserabnehmern
nach Möglichkeit mindestens zwei Mo-
nate vor der Umstellung schriftlich oder
öffentlich bekannt geben und die Be-
lange der Anschlussnehmer möglichst
berücksichtigen. Die Grundstücksei-
gentümer sind verpflichtet, ihre Anla-
gen auf eigene Kosten den geänderten
Verhältnissen anzupassen.

(3) Der Zweckverband stellt das Was-
ser im Allgemeinen ohne Beschrän-
kung zu jeder Tag- und Nachtzeit am
Ende des Grundstücksanschlusses zur
Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und
solange der Zweckverband durch hö-
here Gewalt, durch Betriebsstörungen,
Wassermangel oder sonstige techni-
sche oder wirtschaftliche Umstände,
deren Beseitigung ihm nicht zumutbar
ist, an der Wasserversorgung gehin-
dert ist. Der Zweckverband kann die
Belieferung mengenmäßig oder zeitlich
beschränken oder unter Auflagen und
Bedingungen gewähren, soweit das
zur Wahrung des Anschluss- und Be-
nutzungsrechts der anderen Berech-
tigten erforderlich ist. Der Zweckver-
band darf ferner die Lieferung unter-
brechen, um betriebsnotwendige Ar-
beiten vorzunehmen. Soweit möglich,
gibt der Zweckverband Absperrungen
der Wasserleitung vorher schriftlich
oder öffentlich bekannt und unterrichtet
die Abnehmer über Umfang und vor-
raussichtliche Dauer der Unterbre-
chung.

(4) Das Wasser wird lediglich zur Dek-
kung des Eigenbedarfes für die ange-
schlossenen Grundstücke geliefert. Die
Überleitung von Wasser in ein anderes

Grundstück bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Zweckverbandes.

(5) Für Einschränkungen oder Unter-
brechungen der Wasserlieferung und
für Änderungen des Drucks oder der
Beschaffenheit des Wassers, die durch
höhere Gewalt, Wassermangel oder
sonstige technische oder wirtschaftli-
che Umstände, die der Zweckverband
nicht abwenden kann, oder die auf-
grund behördlicher Verfügungen ver-
anlasst sind, steht dem Grund-
stückseigentümer kein Anspruch auf
Minderung verbrauchsunabhängiger
Gebühren zu.

§ 15
Anschlüsse und Benutzung der

Wasserleitung für
Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück pri-
vate Feuerlöschanschlüsse eingerich-
tet werden, so sind über die näheren
Einzelheiten einschließlich der Ko-
stentragung besondere Vereinbarun-
gen zwischen dem Grundstücksei-
gentümer, der jeweiligen Gemeinde
und dem Zweckverband zu treffen.

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen
werden mit Wasserzählern ausgerü-
stet. Sie müssen auch für die Feuer-
wehr benutzbar sein.

(3) Die Grundstückseigentümer und
die Benutzer haben ihre Leitungen und
ihre Eigenanlagen auf Verlangen zu
Feuerlöschzwecken zur Verfügung zu
stellen. In diesen Fällen dürfen sie oh-
ne zwingenden Grund kein Wasser
entnehmen.

(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckver-
band das Recht, Versorgungsleitungen
und Grundstücksanschlüsse vorüber-
gehend abzusperren. Dem von der
Absperrung betroffenen Grund-
stückseigentümer bzw. Benutzer steht
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hierfür kein Entschädigungsanspruch
zu.

§ 16
Wasserabgabe für vorübergehende

Zwecke
Wasserabgabe aus öffentlichen

Entnahmestellen

(1) Der Anschluss von Anlagen zum
Bezug von Bauwasser oder sonstigen
vorübergehenden Zwecken ist recht-
zeitig bei dem Zweckverband zu bean-
tragen. Muss das Wasser von einem
anderen Grundstück bezogen werden,
so ist die schriftliche Zustimmung des
Grundstückseigentümers beizubringen.
Über die Art der Wasserabgabe ent-
scheidet der Zweckverband; er setzt
die weiteren Bedingungen für den
Wasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hy-
dranten nicht zum Feuerlöschen, son-
dern zu anderen vorübergehenden
Zwecken entnommen werden soll,
stellt der Zweckverband auf Antrag
einen Wasserzähler, gegebenenfalls
Absperrvorrichtungen und Standrohr
zur Verfügung und setzt die Bedingun-
gen für die Benutzung fest.

§ 17
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Grund-
stückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder
durch Unregelmäßigkeiten in der Be-
lieferung erleidet, haftet der Zweckver-
band aus dem Benutzungsverhältnis
oder aus unerlaubter Handlung im
Falle
1. der Tötung oder Verletzung des

Körpers oder der Gesundheit des
Grundstückseigentümers, es sei

denn, dass der Schaden von dem
Zweckverband oder einem Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen
weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verursacht worden ist;

2. der Beschädigung einer Sache, es
sei denn, dass der Schaden weder
durch Vorsatz noch durch grobe
Fahrlässigkeit des Zweckverbandes
oder eines Erfüllungs- oder Ver-
richtungsgehilfen verursacht wor-
den ist;

3. eines Vermögensschadens, es sei
denn, dass dieser weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrläs-
sigkeit eines vertretungsberechtig-
ten Organs des Zweckverbandes
verursacht worden ist.
§ 831 Abs. 1 S. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) ist nur bei
vorsätzlichem Handeln von Ver-
richtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten,
an die der Grundstückseigentümer das
gelieferte Wasser im Rahmen des § 14
Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweck-
verband für Schäden, die diesen durch
Unterbrechung der Wasserversorgung
oder durch Unregelmäßigkeiten in der
Belieferung entstehen, wie einem
Grundstückseigentümer.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf
Ansprüche von Grundstückseigentü-
mern anzuwenden, die diese gegen
ein drittes Wasserversorgungsunter-
nehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen. Der Zweckverband ist
verpflichtet, den Grundstückseigentü-
mern auf Verlangen über die mit der
Schadensverursachung durch ein drit-
tes Unternehmen zusammenhängen-
den Tatsachen insoweit Auskunft zu
geben, als sie ihm bekannt sind oder
von ihm in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und dies zur Gel-
tendmachung des Schadenersatzes
erforderlich ist.
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(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schä-
den unter fünfzehn Euro.

(5) Schäden sind dem Zweckverband
unverzüglich mitzuteilen.

§ 18
Wasserzähler

(1) Die verbrauchte Wassermenge wird
durch Wasserzähler festgestellt, die
den eichrechtlichen Vorschriften ent-
sprechen müssen. Bei öffentlichen
Verbrauchseinrichtungen kann die ent-
nommene Menge auch rechnerisch
ermittelt oder geschätzt werden, wenn
die Kosten der Messung nicht im Ver-
hältnis zur Höhe des Verbrauches ste-
hen.

(2) Die Wasserzähler sind Eigentum
des Zweckverbandes. Lieferung, An-
bringung, technische Überwachung,
Unterhaltung, Auswechslung und Ent-
fernung der Wasserzähler sind Aufga-
be des Zweckverbandes. Bei der An-
bringung hat der Zweckverband so zu
verfahren, dass eine einwandfreie
Messung gewährleistet ist. Er hat den
Grundstückseigentümer zuvor anzuhö-
ren und seine berechtigten Interessen
zu wahren.

(3) Der Zweckverband hat auf Verlan-
gen des Grundstückseigentümers die
Wasserzähler zu verlegen, wenn dies
ohne Beeinträchtigung einer einwand-
freien Messung möglich ist und der
Grundstückseigentümer sich ver-
pflichtet, die Kosten zu übernehmen.

(4) Der Grundstückseigentümer haftet
für das Abhandenkommen und die Be-
schädigung der Wasserzähler, soweit
ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat
Beschädigungen, Störungen und den
Verlust dieser Einrichtungen dem

Zweckverband unverzüglich mitzutei-
len. Er ist verpflichtet, sie vor Abwas-
ser, Schmutz- und Grundwasser sowie
Frost zu schützen.

(5) Die Wasserzähler werden von ei-
nem Beauftragten des Zweckverban-
des möglichst in gleichen Zeitabstän-
den oder auf Verlangen des Zweck-
verbandes vom Grundstückseigentü-
mer selbst abgelesen. Dieser hat dafür
zu sorgen, dass die Wasserzähler
leicht zugänglich sind.

§ 19
Messeinrichtungen an der Grund-

stücksgrenze

(1) Der Zweckverband kann verlangen,
dass der Grundstückseigentümer auf
eigene Kosten an der Grundstücks-
grenze nach seiner Wahl einen geeig-
neten Wasserzählerschacht oder Was-
serzählerschrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit

Grundstücksanschlüssen erfolgt,
die länger als 15 m sind oder nur
unter besonderen Erschwernissen
verlegt werden können oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unter-
bringung des Wasserzählers vor-
handen ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist
verpflichtet, die Einrichtungen in ord-
nungsgemäßem Zustand und jederzeit
zugänglich zu halten.

§ 20
Nachprüfung der Wasserzähler

(1) Der Grundstückseigentümer kann
jederzeit die Nachprüfung der Wasser-
zähler durch eine Eichbehörde oder
eine nach der Eichordnung staatlich
anerkannte Prüfstelle verlangen. Stellt
der Grundstückseigentümer den An-
trag auf Prüfung nicht beim Zweckver-
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band, so hat er diesen vor Antragstel-
lung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung hat der
Zweckverband nur dann zu überneh-
men, wenn die Abweichung die ge-
setzlichen Verkehrsfehlergrenzen
überschreitet, sonst sind sie vom
Grundstückseigentümer zu tragen.

§ 21
Änderung, Einstellung des

Wasserbezuges

(1) Jeder Wechsel des Grundstücksei-
gentümers ist dem Zweckverband un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer,
der zur Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung nicht verpflichtet ist,
den Wasserbezug aus der öffentlichen
Wasserversorgung vollständig einstel-
len, so hat er das mindestens eine
Woche vor dem Ende des Wasserbe-
zuges schriftlich dem Zweckverband
zu melden. Maßgeblich ist der Eingang
beim Zweckverband.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur
Benutzung Verpflichteter den Wasser-
bezug einstellen, hat er bei dem
Zweckverband Befreiung nach § 6 zu
beantragen.

§ 22
Einstellung der Wasserlieferung

(1) Der Zweckverband ist berechtigt,
die Wasserlieferung fristlos ganz oder
teilweise  einzustellen,  wenn  der
Grundstückseigentümer  oder  Benut-
zer dieser Satzung oder sonstigen, die
Wasserversorgung betreffenden An-
ordnungen zuwiderhandelt und die
Einstellung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die

Sicherheit von Personen oder An-
lagen abzuwenden;

2. den Verbrauch von Wasser unter
Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen
zu verhindern;

3. zu gewährleisten, dass Störungen
anderer Abnehmer, störende
Rückwirkungen auf Einrichtungen
des Zweckverbandes oder Dritter
oder Rückwirkungen auf die Güte
des Trinkwassers ausgeschlossen
sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen,
insbesondere bei Nichterfüllung einer
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist der Zweckverband berechtigt, die
Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn
die Folgen der Einstellung außer Ver-
hältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hinreichende
Aussicht besteht, dass der Grund-
stückseigentümer seinen Verpflichtun-
gen nachkommt. Der Zweckverband
kann mit der Mahnung zugleich die
Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Der Zweckverband hat die Versor-
gung unverzüglich wieder aufzuneh-
men, sobald die Gründe für die Ein-
stellung entfallen sind.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

Nach §§ 19, 20 Abs. 2 und 3 ThürKO
in Verbindung mit §§ 16 Abs. 1, 23
Abs. 1 S. 1 ThürKGG kann nach dieser
Bestimmung mit Geldbuße bis zu
5.000,- € belegt werden, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
1. den Vorschriften über den An-

schluss- und Benutzungszwang (§
5) zuwiderhandelt;

2. eine der in § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 5, §
10 Abs. 1, § 12 Abs. 2 und § 21
Abs. 1, 2 festgelegten Melde-, Aus-
kunfts- oder Vorlagepflicht verletzt;

3. entgegen § 9 Abs. 1, 2 Anlagen
nicht unter Beachtung der Vor-
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schriften der Satzung errichtet, er-
weitert, ändert oder unterhält;

4. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustim-
mung des Zweckverbandes mit den
Installationsarbeiten beginnt,

5. gegen die von dem Zweckverband
angeordneten Verbrauchsbeschrän-
kungen oder Verbrauchsverbote
verstößt;

6. nach § 14 Abs. 4 ohne Zustimmung
Wasser auf ein anderes Grundstück
überleitet.

§ 24
Anordnungen über den Einzelfall,

Zwangsmittel

(1) Der Zweckverband kann zur Erfül-
lung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen
für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser
Satzung vorgeschriebenen Handlun-
gen, Duldungen oder Unterlassungen
gelten die Vorschriften des Thüringer
Verwaltungszustellungs- und Vollstrek-
kungsgesetzes.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung im
Amtsblatt für den Landkreis Greiz in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserbe-
nutzungssatzung vom 28.01.1993 au-
ßer Kraft.

Bekanntmachung

Das Thüringer Landesverwaltungsamt
als obere Naturschutzbehörde beab-
sichtigt den Erlass einer Rechtsverord-
nung zur Änderung der Abgrenzung
des Landschaftsschutzgebietes

„Weidatalsperre“ (Beschluss des Rat
des Bezirkes Gera vom 21. Februar
1961, Nr. 35-5/61), zuletzt geändert
durch Artikel 1 der ersten Thüringer
Verordnung zur Änderung der Abgren-
zung des Landschaftsschutzgebietes
„Weidatalsperre“ vom 15. Dezember
1994 (ThürStAnz. Nr. 1/1995 S. 12),

in der Gemeinde Weißendorf, Gemar-
kung Weißendorf, Flur 2, und in der
Stadt Zeulenroda, Gemarkung Zeulen-
roda, Flur 25.

Gemäß § 21 Abs. 2 des Thüringer
Naturschutzgesetzes (ThürNatG) wer-
den der Entwurf der Verordnung und
die dazugehörigen Karten ab dem
28. April 2003 für die Dauer eines Mo-
nats

in der Gemeinde Weißendorf,
in der Stadt Triebes (als erfüllende
Gemeinde),
in der Stadt Zeulenroda und
im Landratsamt Greiz

öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen
können dort von jedermann während
der Dienstzeiten eingesehen werden.

Bedenken und Anregungen können
während der Auslegungsfrist schriftlich
oder zur Niederschrift bei

der Gemeinde Weißendorf, Ortsstraße
51, 07950 Weißendorf,
der Stadt Triebes, Schäferstraße 2,
07950 Triebes,
der Stadt Zeulenroda, Markt 8,
07931 Zeulenroda,
dem Landratsamt Greiz,
Carolinenstraße 27, 07973 Greiz,
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oder

dem Landesverwaltungsamt 99423
Weimar, Weimarplatz 4, Haus 2, Ref.
601 vorgebracht werden.

Weimar, 2003

Im Auftrag

Dr. Krapf - Siegel -

Bekanntmachung über ei-
nen Antrag auf Erteilung
einer Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung
Az.N0013/2003-1131-08

Die Bescheinigungsstelle für Versor-
gungsleitungen -das Landesamt für
Straßenbau, Außenstelle Sondershau-
sen- gibt bekannt, dass die TEAG
Thüringer Energie AG, Schwerbor-
ner Straße 30, 99087 Erfurt einen
Antrag auf Erteilung einer Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung für
die bestehende

110-kV-Freileitung Auma - Weida

mit einer Schutzstreifenbreite von 23 m
an den Masten und max. 52 m zwi-
schen den Masten gemäß § 9 Abs. 4
Grundbuchbereinigungsgesetz
(GBBerG) vom 20. Dezember 1993
(BGBl. S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grund-
stückseigentümer der Gemarkungen

Auma, Flur 6 und 7,

Birkigt, Flur 2,

Burkersdorf, Flur 2,

Forstwolfersdorf, Flur 2; 4 und 5,

Frießnitz, Flur 6,

Grochwitz, Flur 2 und 5,

Köfeln, Flur 2 und 3,

Liebsdorf, Flur 4,

Neundorf, Flur 2 und 3,

Niederpöllnitz, Flur 3,

Pfersdorf, Flur 1 und 3,

Rohna, Flur 2 sowie

Wöhlsdorf,  Flur 3 und 4

können den eingereichten Antrag so-
wie die beigefügten Unterlagen inner-
halb von 4 Wochen vom Tag dieser
Bekanntmachung an beim Landesamt
für Straßenbau, Außenstelle Sonder-
shausen, 99706 Sondershausen,
Schillerstraße 6 (im Gebäude des Fi-
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nanzamtes, Zimmer 425, Telefon
03632/742 446), dienstags zwischen
8.30 Uhr und 12.00 Uhr sowie 13.30
Uhr und 17.00 Uhr, donnerstags und
freitags zwischen 8.30 Uhr und 12.00
Uhr bzw. nach vorheriger Terminver-
einbarung einsehen.

Die Bescheinigungsstelle für Versor-
gungsleitungen erteilt die Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung nach
Ablauf der Auslegungsfrist gem. § 9
Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7
Abs. 4 und 5 Sachenrechtsdurchfüh-
rungsverordnung - SachenR-DV - vom
20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).

Hinweis zur Einlegung von Widersprü-
chen:

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist
von Gesetzes wegen eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit für alle am 3.
Oktober 1990 bestehenden Energie-
fortleitungen einschließlich der dazu-
gehörigen Anlagen entstanden.
Die durch Gesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit
dokumentiert nur den Stand vom
3. Oktober 1990. Alle danach einge-
tretenen Veränderungen müssen durch
einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen
den Versorgungsunternehmen und
dem Grundstückseigentümer geklärt
werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz be-
reits entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden,
dass kein Einverständnis mit der Bela-
stung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur
darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen
dargestellte Leitungsführung nicht rich-
tig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann,
dass das Grundstück gar nicht von
einer Leitung betroffen ist oder in an-
derer Weise, als von dem Unterneh-
men dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in
begründeten Fällen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch zu machen.

Der Widerspruch kann beim Landes-
amt für Straßenbau, Außenstelle Son-
dershausen, Schillerstraße 6 in 99706
Sondershausen schriftlich oder zur
Niederschrift bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. Entspre-
chende Formulare liegen in der Be-
scheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 10.03.2003

Freistaat Thüringen
Landesamt für Straßenbau
Bescheinigungsstelle für Versor-
gungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag

gez. Lampe
Außenstellenleiterin


